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Traditionale Herrschaft (Wirtschaft und Gesellschaft) 

Von Max Weber 

§ 6. Traditional soll eine Herrschaft heißen, wenn ihre Legitimität sich stützt und geglaubt 

wird auf Grund der Heiligkeit altüberkommener (»von jeher bestehender«) Ordnungen und 

Herrengewalten. Der Herr (oder: die mehreren Herren) sind kraft traditional überkommener 

Regel bestimmt. Gehorcht wird ihnen kraft der durch die Tradition ihnen zugewiesenen Ei-

genwürde. Der Herrschaftsverband ist, im einfachsten Fall, primär ein durch Erziehungsge-

meinsamkeit bestimmter Pietätsverband. Der Herrschende ist nicht »Vorgesetzter«, sondern 

persönlicher Herr, sein Verwaltungsstab [besteht] primär nicht [aus] »Beamten«, sondern per-

sönlichen »Dienern«, die Beherrschten [sind] nicht »Mitglieder« des Verbandes, sondern ent-

weder: 1. »traditionale Genossen« (§ 7 a) oder 2. »Untertanen«. Nicht sachliche Amtspflicht, 

sondern persönliche Dienertreue bestimmten die Beziehungen des Verwaltungsstabes zum 

Herrn. 

Gehorcht wird nicht Satzungen, sondern der durch Tradition oder durch den traditional be-

stimmten Herrscher dafür berufenen Person, deren Befehle legitim sind in zweierlei Art: 

a) teilweise kraft eindeutig den Inhalt der Anordnungen bestimmender Tradition und in 

deren geglaubtem Sinn und Ausmaß, welches durch Ueberschreitung der traditionalen 

Grenzen zu erschüttern für die eigene traditionale Stellung des Herrn gefährlich wer-

den könnte, 

b) teilweise kraft der freien Willkür des Herrn, welcher die Tradition den betreffenden 

Spielraum zuweist. 

Diese traditionale Willkür beruht primär auf der prinzipiellen Schrankenlosigkeit von pietäts-

pflichtmäßiger Obödienz. 

Es existiert also das Doppelreich 

a) des material traditionsgebundenen Herrenhandelns, 

b) des material traditionsfreien Herrenhandelns. 

Innerhalb des letzteren kann der Herr nach freier Gnade und Ungnade, persönlicher Zu- und 

Abneigung, und rein persönlicher, insbesondere auch durch Geschenke – die Quellen der 

»Gebühren«– zu erkaufender Willkür »Gunst« erweisen. Soweit er da nach Prinzipien ver-

fährt, sind dies solche der materialen ethischen Billigkeit, Gerechtigkeit oder der utilitari-

schen Zweckmäßigkeit, nicht aber – wie bei der legalen Herrschaft –: formale Prinzipien. Die 

tatsächliche Art der Herrschaftsausübung richtet sich darnach: was üblicherweise der Herr 

(und sein Verwaltungsstab) sich gegenüber der traditionalen Fügsamkeit der Untertanen ge-

statten dürfen, ohne sie zum Widerstand zu reizen. Dieser Widerstand richtet sich, wenn er 

entsteht, gegen die Person des Herrn (oder: Dieners), der die traditionalen Schranken der Ge-

walt mißachtete, nicht aber: gegen das System als solches (»traditionalistische Revolution«). 

Recht oder Verwaltungsprinzipien durch Satzung absichtsvoll neu zu »schaffen«, ist bei rei-

nem Typus der traditionalen Herrschaft unmöglich. Tatsächliche Neuschöpfungen können 

sich also nur als von jeher geltend und nur durch »Weistum« erkannt legitimieren. Als Orien-

tierungsmittel für die Rechtsfindung kommen nur Dokumente der Tradition: »Präzedenzien 

und Präjudizien« in Frage. 

§ 7. Der Herr herrscht entweder 1. ohne oder 2. mit Verwaltungsstab. Ueber den ersten Fall s. 
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§ 7 a Nr. 1. 

Der typische Verwaltungsstab kann rekrutiert sein aus: 

a) traditional, durch Pietätsbande, mit dem Herrn Verbundenen (»patrimonial rekrutiert«): 

α. Sippenangehörigen, 

β. Sklaven, 

γ. haushörige Hausbeamte, insbesondere: »Ministerialen«, 

δ. Klienten, 

ε. Kolonen, 

ξ. Freigelassenen; 

b) (»extrapatrimonial rekrutiert« aus:) 

α. persönlichen Vertrauensbeziehungen (freie »Günstlinge« aller Art) oder 

β. Treubund mit dem zum Herrn Legitimierten (Vasallen), endlich 

γ. freie, in das Pietätsverhältnis zu ihm eintretende Beamte. 

Zu a α) Es ist ein sehr oft sich findendes Verwaltungsprinzip traditionalistischer Herrschaften, 

die wichtigsten Stellungen mit Angehörigen der Herrensippe zu besetzen. 

Zu a β): Sklaven und (a ζ) Freigelassene finden sich in patrimonialen Herrschaften oft bis in 

die höchsten Stellungen (frühere Sklaven als Großveziere waren nicht selten). 

Zu a γ) Die typischen Hausbeamten: Seneschall (Großknecht), Marschall (Pferdeknecht), 

Kämmerer, Truchseß, Hausmeier (Vorsteher des Gesindes und eventuell der Vasallen) finden 

sich in Europa überall. Im Orient treten als besonders wichtig der Großeunuch (Haremswäch-

ter), bei den Negerfürsten oft der Henker, außerdem überall oft der Leibarzt, Leibastrologe 

und ähnliche Chargen hinzu. 

Zu a δ) Die Königsklientel ist in China wie in Aegypten die Quelle des patrimonialen Beam-

tentums gewesen. 

Zu a ε) Kolonenheere hat der ganze Orient, aber auch die Herrschaft der römischen Nobilität 

gekannt. (Noch der islâmischen Orient der Neuzeit kannte Sklavenheere.) 

Zu b α) Die »Günstlings«-Wirtschaft ist jedem Patrimonialismus spezifisch und oft Anlaß 

»traditionalistischer Revolutionen« (Begriff s. am Schluß des §). 

Zu b β) Ueber die »Vasallen« ist gesondert zu sprechen. 

Zu b γ) Die »Bureaukratie« ist in Patrimonialstaaten zuerst entstanden, [und zwar] als Beam-

tentum mit extrapatrimonialer Rekrutierung. Aber diese Beamten waren, wie bald zu erwäh-

nen, zunächst persönliche Diener des Herrn. 

Es fehlt dem Verwaltungsstab der traditionalen Herrschaft im reinen Typus: 

a) die feste »Kompetenz« nach sachlicher Regel, 

b) die feste rationale Hierarchie, 

c) die geregelte Anstellung durch freien Kontrakt und das geregelte Aufrücken, 

d) die Fachgeschultheit (als Norm), 
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e) (oft) das feste und (noch öfter) das in Geld gezahlte Gehalt. 

Zu a) An Stelle der festen sachlichen Kompetenz steht die Konkurrenz der vom Herrn zu-

nächst nach freier Willkür gegebenen jeweiligen, dann dauernd werdenden, schließlich oft tra-

ditional stereotypierten Aufträge und Vollmachten untereinander, die insbesondere durch die 

Konkurrenz um die ebenso den Beauftragten wie dem Herrn selbst bei Inanspruchnahme ihrer 

Bemühungen zustehenden Sportelchancen geschaffen wird: durch solche Interessen werden 

oft erstmalig die sachlichen Zuständigkeiten und damit die Existenz einer »Behörde« konsti-

tuiert. 

Alle mit Dauerzuständigkeit versehenen Beauftragten sind zunächst Hausbeamte des Herrn, 

ihre nicht hausgebundene (»extrapatrimoniale«) Zuständigkeit ist eine an ihren Hausdienst 

nach oft ziemlich äußerlichen sachlichen Verwandtschaften des Tätigkeitsgebiets angelehnte 

oder nach zunächst ganz freiem Belieben des Herrn, welches später traditional stereotypiert 

wird, ihnen zugewiesene Zuständigkeit. Neben den Hausbeamten gab es primär nur Beauf-

tragte ad hoc. 

Der fehlende »Kompetenz«-Begriff ergibt sich leicht bei Durchmusterung etwa der Liste der 

Bezeichnungen altorientalischer Beamter. Es ist – mit seltenen Ausnahmen – unmöglich, eine 

rational abgegrenzte sachliche Tätigkeitssphäre nach Art unserer »Kompetenz« als dauernd 

feststehend zu ermitteln. 

Die Tatsache der Abgrenzung faktischer Dauerzuständigkeiten durch Konkurrenz und Kom-

promiß von Sportelinteressen ist insbesondere im Mittelalter zu beobachten. Die Wirkung die-

ses Umstandes ist eine sehr weitreichende gewesen. Sportelinteressen der mächtigen Königs-

gerichte und des mächtigen nationalen Anwaltsstandes haben in England die Herrschaft des 

römischen und kanonischen Rechts teils vereitelt, teils begrenzt. Die irrationale Abgrenzung 

zahlreicher Amtsbefugnisse aller Epochen war durch die einmal gegebene Abgrenzung der 

Sportelinteressensphären stereotypiert. 

Zu b) Die Bestimmung, ob und an welche Beauftragten oder ob von dem Herrn selbst die Ent-

scheidung eines Gegenstandes oder einer Beschwerde dagegen erledigt werden soll, ist entwe-

der 

α. traditional, zuweilen unter Berücksichtigung der Provenienz bestimmter von außen her 

übernommener Rechtsnormen oder Präzedenzien (Oberhof-System) geregelt, oder 

β. völlig dem jeweiligen Belieben des Herrn anheimgestellt, dem, wo immer er persönlich er-

scheint, alle Beauftragten weichen. 

Neben dem traditionalistischen Oberhof-System steht das aus der Sphäre der Herrenmacht 

stammende deutschrechtliche Prinzip: daß dem anwesenden Herrn alle Gerichtsbarkeit ledig 

wird, [sowie] das aus der gleichen Quelle und der freien Herrengnade stammende jus evo-

candi und sein moderner Ableger: die »Kabinettsjustiz«. Der »Oberhof« ist im Mittelalter be-

sonders oft die Rechtsweisungsbehörde, von welcher aus das Recht eines Ortes importiert ist. 

Zu c) Die Hausbeamten und Günstlinge sind sehr oft rein patrimonial rekrutiert: Sklaven oder 

Hörige (Ministerialen) des Herren. Oder sie sind, wenn extrapatrimonial rekrutiert, Pfründner 

(s.u.), die er nach formal freiem Ermessen versetzt. Erst der Eintritt freier Vasallen und die 

Verleihung der Aemter kraft Lehenskontrakts ändert dies grundsätzlich, schafft aber, – da die 

Lehen keineswegs durch sachliche Gesichtspunkte in Art und Ausmaß bestimmt werden, – in 

den Punkten a und b keine Aenderung. Ein Aufrücken gibt es, außer unter Umständen bei 

präbendaler Struktur des Verwaltungsstabes (s. § 8), nur nach Willkür und Gnade des Herrn. 
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Zu d) Rationale Fachgeschultheit als prinzipielle Qualifikation fehlt primär allen Hausbeam-

ten und Günstlingen des Herrn. Der Beginn der Fachschulung der Angestellten (gleichviel 

welcher Art) macht überall Epoche in der Art der Verwaltung. 

Ein gewisses Maß empirischer Schulung ist für manche Aemter schon sehr früh erforderlich 

gewesen. Indessen vor allem die Kunst zu lesen und zu schreiben, ursprünglich wirklich noch 

eine »Kunst« von hohem Seltenheitswert, hat oft – wichtigstes Beispiel: China – durch die Art 

der Lebensführung der Literaten die ganze Kulturentwicklung entscheidend beeinflußt und die 

intrapatrimoniale Rekrutierung der Beamten beseitigt, dadurch also die Macht des Herrn 

»ständisch« (s. § 7a Nr. 3) beschränkt. 

Zu e) Die Hausbeamten und Günstlinge werden primär am Tisch des Herrn und aus seiner 

Kammer verpflegt und equipiert. Ihre Abschichtung vom Herrentisch bedeutet in aller Regel 

Schaffung von (zunächst: Natural-) Pfründen, deren Art und Ausmaß sich leicht stereotypiert. 

Daneben (oder statt ihrer) stehen den außerhaushaltsmäßig beauftragten Organen des Herrn 

regelmäßig ebenso wie ihm selbst »Gebühren« zu (oft ohne jede Tarifierung von Fall zu Fall 

mit den um eine »Gunst« sich Bewerbenden vereinbart). 

Ueber den Begriff der »Pfründe« s. § 8. 

§ 7 a. 1. Die primären Typen der traditionalen Herrschaft sind die Fälle des Fehlens eines per-

sönlichen Verwaltungsstabs des Herrn: 

a) Gerontokratie und 

b) primärer Patriarchalismus. 

Gerontokratie heißt der Zustand, daß, soweit überhaupt Herrschaft im Verband geübt wird, 

die (ursprünglich im wörtlichen Sinn: an Jahren) Aeltesten, als beste Kenner der heiligen Tra-

dition, sie ausüben. Sie besteht oft für nicht primär ökonomische oder familiale Verbände. 

Patriarchalismus heißt der Zustand, daß innerhalb eines, meist, primär ökonomischen und fa-

milialen (Haus-) Verbandes ein (normalerweise) nach fester Erbregel bestimmter Einzelner 

die Herrschaft ausübt. Gerontokratie und Patriarchalismus stehen nicht selten nebeneinander. 

Entscheidend ist dabei: daß die Gewalt der Gerontokraten sowohl wie des Patriarchen im rei-

nen Typus an der Vorstellung der Beherrschten (»Genossen«) orientiert ist: daß diese Herr-

schaft zwar traditionales Eigenrecht des Herrn sei, aber material als präeminentes Genossen-

recht, daher in ihrem, der Genossen, Interesse ausgeübt werden müsse, ihm also nicht frei ap-

propriiert sei. Das, bei diesen Typen, völlige Fehlen eines rein persönlichen (»patrimonialen«) 

Verwaltungsstabs des Herrn ist dafür bestimmend. Der Herr ist daher von dem Gehorchen 

wollen der Genossen noch weitgehend abhängig, da er keinen »Stab« hat. Die Genossen sind 

daher noch »Genossen«, und noch nicht: »Untertanen«. Aber sie sind »Genossen« kraft Tradi-

tion, nicht: »Mitglieder« kraft Satzung. Sie schulden die Obödienz dem Herrn, nicht der ge-

satzten Regel. Aber dem Herrn allerdings nur: gemäß Tradition. Der Herr seinerseits ist streng 

traditionsgebunden. 

Ueber die Arten der Gerontokratie s. später. Primärer Patriarchalismus ist ihr insofern ver-

wandt, als die Herrschaft nur innerhalb des Hauses obligat, im übrigen aber – wie bei den ara-

bischen Scheichs – nur exemplarisch, also nach Art der charismatischen: durch Beispiel, oder 

aber: durch Rat und Einflußmittel wirkt. 

2. Mit dem Entstehen eines rein persönlichen Verwaltungs- (und: Militär-) Stabes des Herrn 

neigt jede traditionale Herrschaft zum Patrimonialismus und im Höchstmaß der 
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Herrengewalt: zum Sultanismus: 

die »Genossen« werden nun erst zu »Untertanen«, das bis dahin als präeminentes Genossen-

recht gedeutete Recht des Herrn zu seinem Eigenrecht, ihm in (prinzipiell) gleicher Art ap-

propriiert wie irgendein Besitzobjekt beliebigen Charakters, verwertbar (verkäuflich, ver-

pfändbar, erbteilbar) prinzipiell wie irgendeine wirtschaftliche Chance. Aeußerlich stützt sich 

die patrimoniale Herrengewalt auf (oft: gebrandmarkte) Sklaven- oder Kolonen- oder ge-

preßte Untertanen- oder – um die Interessengemeinschaft gegenüber den letzteren möglichst 

unlöslich zu machen – Sold-Leibwachen und -Heere (patrimoniale Heere). Kraft dieser Ge-

walt erweitert der Herr das Ausmaß der traditionsfreien Willkür, Gunst und Gnade auf Kosten 

der patriarchalen und gerontokratischen Traditionsgebundenheit. Patrimoniale Herrschaft soll 

jede primär traditional orientierte, aber kraft vollen Eigenrechts ausgeübte, sultanistische eine 

in der Art ihrer Verwaltung sich primär in der Sphäre freier traditionsungebundener Willkür 

bewegende Patrimonialherrschaft heißen. Der Unterschied ist durchaus fließend. Vom pri-

mären Patriarchalismus scheidet beide, auch den Sultanismus, die Existenz des persönlichen 

Verwaltungsstabs. 

Die sultanistische Form des Patrimonialismus ist zuweilen, dem äußeren Anscheine nach, – in 

Wahrheit: nie wirklich – völlig traditionsungebunden. Sie ist aber nicht sachlich rationalisiert, 

sondern es ist in ihr nur die Sphäre der freien Willkür und Gnade ins Extrem entwickelt. 

Dadurch unterscheidet sie sich von jeder Form rationaler Herrschaft. 

3. Ständische Herrschaft soll diejenige Form patrimonialer Herrschaft heißen, bei welcher 

dem Verwaltungsstab bestimmte Herrengewalten und die entsprechenden ökonomischen 

Chancen appropriiert sind. Die Appropriation kann – wie in allen ähnlichen Fällen (Kap. II, § 

19): 

a) einem Verbande oder einer durch Merkmale ausgezeichneten Kategorie von Personen, 

oder 

b) individuell und zwar: nur lebenslänglich oder auch erblich oder als freies Eigentum er-

folgen. 

Ständische Herrschaft bedeutet also 

a) stets Begrenzung der freien Auslese des Verwaltungsstabes durch den Herrn, durch die Ap-

propriation der Stellen oder Herrengewalten: 

α. an einen Verband, 

β. an eine ständisch (Kap. IV) qualifizierte Schicht, – oder 

b) oft – und dies soll hier als »Typus« gelten – ferner: 

α. Appropriation der Stellen, also (eventuell) der durch ihre Innehabung geschaffenen Erwerb-

schancen und 

β. Appropriation der sachlichen Verwaltungsmittel, 

γ. Appropriation der Befehlsgewalten: 

an die einzelnen Mitglieder des Verwaltungsstabs. 

Die Appropriatoren können dabei historisch sowohl 1. aus dem vorher nicht ständischen Ver-

waltungsstab hervorgegangen sein, wie 2. vor der Appropriation nicht dazu gehört haben. 
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Der appropriierende ständische Inhaber von Herrengewalten bestreitet die Kosten der Verwal-

tung aus eigenen und ungeschieden ihm appropriierten Verwaltungsmitteln. Inhaber von mili-

tärischen Herrengewalten oder ständische Heeresangehörige equipieren sich selbst und even-

tuell die von ihnen zu stellenden patrimonial oder wiederum ständisch rekrutierten Kontin-

gente (ständisches Heer). Oder aber: die Beschaffung der Verwaltungsmittel und des Verwal-

tungsstabs wird geradezu als Gegenstand einer Erwerbsunternehmung gegen Pauschalleistun-

gen aus dem Magazin oder der Kasse des Herren appropriiert, wie namentlich (aber nicht nur) 

beim Soldheer des 16. und 17. Jahrhunderts in Europa (kapitalistisches Heer). Die Gesamtge-

walt ist in den Fällen voller ständischer Appropriation zwischen dem Herrn und den appropri-

ierenden Gliedern des Verwaltungsstabs kraft deren Eigenrechts regelmäßig geteilt, oder aber 

es bestehen durch besondere Ordnungen des Herrn oder besondere Kompromisse mit den Ap-

propriierten regulierte Eigengewalten. 

Fall 1 z.B. Hofämter eines Herrn, welche als Lehen appropriiert werden. Fall 2 z.B. Grundher-

ren, welche kraft Herren-Privileg oder durch Usurpation (meist ist das erste die Legalisierung 

des letzteren) Herrenrechte appropriierten. 

Die Appropriation an die Einzelnen kann beruhen auf: 

1. Verpachtung, 

2. Verpfändung, 

3. Verkauf, 

4. persönlichem oder erblichem oder frei appropriiertem, unbedingtem oder durch Leistungen 

bedingtem Privileg, gegeben: 

a) als Entgelt für Dienste oder um Willfährigkeit zu erkaufen oder 

b) in Anerkennung der tatsächlichen Usurpation von Herrengewalten, – 

5. Appropriation an einen Verband oder eine ständisch qualifizierte Schicht, regelmäßig Folge 

eines Kompromisses von Herrn und Verwaltungsstab, oder einer vergesellschafteten ständi-

schen Schicht; dies kann 

α. dem Herrn volle oder relative Freiheit der Auswahl im Einzelfall lassen, oder 

β. für die persönliche Innehabung der Stelle feste Regeln satzen, – 

6. Lehen, worüber besonders zu reden sein wird. 

1. Die Verwaltungsmittel sind – der dabei herrschenden, allerdings meist ungeklärten Vorstel-

lung nach – bei Gerontokratie und reinem Patriarchalismus dem verwalteten Verband oder 

dessen einzelnen an der Verwaltung beteiligten Haushaltungen appropriiert: »für« den Ver-

band wird die Verwaltung geführt. Die Appropriation an den Herrn als solchen gehört erst der 

Vorstellungswelt des Patrimonialismus an und kann sehr verschieden voll – bis zu vollem Bo-

denregal und voller Herrensklaverei der Untertanen (»Verkaufsrecht« des Herrn) – durchge-

führt sein. Die ständische Appropriation bedeutet Appropriation mindestens eines Teils der 

Verwaltungsmittel an die Mitglieder des Verwaltungsstabes. Während also beim reinen Patri-

monialismus volle Trennung der Verwalter von den Verwaltungsmitteln stattfindet, ist dies 

beim ständischen Patrimonialismus gerade umgekehrt: der Verwaltende ist im Besitz der Ver-

waltungsmittel, aller oder mindestens eines wesentlichen Teils. So war der Lehensmann, der 

sich selbst equipierte, der belehnte Graf, der die Gerichts- und andern Gebühren und Auflagen 
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für sich vereinnahmte und aus eigenen Mitteln (zu denen auch die appropriierten gehörten) 

dem Lehensherrn seine Pflicht bestritt, der indische jagirdar, der aus seiner Steuerpfründe sein 

Heereskontingent stellte, im Vollbesitz der Verwaltungsmittel, dagegen der Oberst, der ein 

Söldnerregiment in eigener Entreprise aufstellte und dafür bestimmte Zahlungen aus der fürst-

lichen Kasse erhielt und sich für das Defizit durch Minderleistung und aus der Beute oder 

durch Requisitionen bezahlt machte, im teilweisen (und: regulierten) Besitz der Verwaltungs-

mittel. Während der Pharao, der Sklaven- oder Kolonen-Heere aufstellte und durch Königskli-

enten führen ließ, sie aus seinen Magazinen kleidete, ernährte, bewaffnete, als Patrimonialherr 

im vollen Eigenbesitz der Verwaltungsmittel war. Dabei ist die formale Regelung nicht immer 

das Ausschlaggebende: die Mameluken waren formal Sklaven, rekrutierten sich formal durch 

»Kauf« des Herrn, – tatsächlich aber monopolisierten sie die Herrengewalten so vollkommen, 

wie nur irgendein Ministerialenverband die Dienstlehen. Die Appropriation von Dienstland an 

einen geschlossenen Verband, aber ohne individuelle Appropriation, kommt vor, sowohl mit 

innerhalb des Verbands freier Besetzung durch den Herrn (Fall 5, α des Textes), wie mit Re-

gulierung der Qualifikation zur Uebernahme (Fall 5, β des Texts), z.B. durch Verlangen mili-

tärischer oder anderer (ritueller) Qualifikation des Anwärters und andererseits (bei deren Vor-

liegen) Vorzugsrecht der nächsten Blutsverwandten. Ebenso bei hofrechtlichen oder zünftigen 

Handwerker- oder Bauernstellen, deren Leistungen militärischen oder Verwaltungsbedürfnis-

sen zu dienen bestimmt sind. 

2. Appropriation durch Verpachtung (Steuerpacht insbesondere), Verpfändung oder Verkauf 

waren dem Okzident, aber auch dem Orient und Indien bekannt; in der Antike war Vergebung 

durch Auktion bei Priesterstellen nicht selten. Der Zweck war bei der Verpachtung teils ein 

rein aktuell finanzpolitischer (Notlage besonders infolge von Kriegskosten), teils ein finanz-

technischer (Sicherung einer festen, haushaltsmäßig verwendbaren Geldeinnahme), bei Ver-

pfändung und Verkauf durchweg der erstgenannte, im Kirchenstaat auch: Schaffung von Ne-

poten-Renten. Die Appropriation durch Verpfändung hat noch im 18. Jahrhundert bei der 

Stellung der Juristen (Parlamente) in Frankreich eine erhebliche Rolle gespielt, die Appropria-

tion durch (regulierten) Kauf von Offizierstellen im englischen Heer noch bis in das 19. Jahr-

hundert. Dem Mittelalter war das Privileg, als Sanktion von Usurpation oder als Lohn oder 

Werbemittel für politische Dienste, im Okzident ebenso wie anderwärts geläufig. 

§ 8. Der patrimoniale Diener kann seinen Unterhalt beziehen 

a) durch Versorgung am Tisch des Herrn, – 

b) durch (vorwiegend Natural-)Deputate aus Güter- und Geld-Vorräten des Herrn, – 

c) durch Dienstland, – 

d) durch appropriierte Renten-, Gebühren- oder Steuer-Einkunftschancen, – 

e) durch Lehen. 

Die Unterhaltsformen b bis d sollen, wenn sie in einem nach Umfang (b und c) oder Sprengel 

(d) traditionalen Ausmaß stets neu vergeben und individuell, aber nicht erblich appropriiert 

sind, »Pfründen« heißen, die Existenz einer Ausstattung des Verwaltungsstabes prinzipiell in 

dieser Form: Präbendalismus. Dabei kann ein Aufrücken nach Alter oder bestimmten objektiv 

bemeßbaren Leistungen bestehen und es kann die ständische Qualifikation und also: Standes 

ehre gefordert werden (s. über den Begriff des »Standes« Kap. IV). 

Lehen sollen appropriierte Herrengewalten heißen, wenn sie kraft Kontrakts an individuell 

Qualifizierte primär vergeben werden und die gegenseitigen Rechte und Pflichten primär an 

konventionalen ständischen, und zwar: militaristischen Ehrbegriffen orientiert werden. Das 

Bestehen eines primär mit Lehen ausgestatteten Verwaltungsstabes soll Lehensfeudalismus 

heißen. 
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Lehen und Militär-Pfründe gehen oft bis zur Ununterscheidbarkeit ineinander über. (Darüber 

die Erörterung des »Standes« Kap. IV.) 

In den Fällen d und e, zuweilen auch im Fall c, bestreitet der appropriierte Inhaber der Herren-

gewalten die Kosten der Verwaltung, eventuell: Equipierung, in der schon angegebenen Art, 

aus den Mitteln der Pfründe bzw. des Lehens. Seine eigene Herrschaftsbeziehung zu den Un-

tertanen kann dann patrimonialen Charakter annehmen (also: vererblich, veräußerlich, erbteil-

bar werden). 

1. Die Versorgung am Tisch des Herrn oder nach dessen freiem Ermessen aus seinen Vorräten 

war sowohl bei fürstlichen Dienern wie Hausbeamten, Priestern und allen Arten von patrimo-

nialen (z.B. grundherrlichen) Bediensteten das Primäre. Das »Männerhaus«, die älteste Form 

der militärischen Berufsorganisation (wovon später gesondert zu reden sein wird) hatte sehr 

oft den Charakter des herrschaftlichen Konsumhaushalts-Kommunismus. Abschichtung vom 

Herren- (oder: Tempel- und Kathedral-)Tisch und Ersatz dieser unmittelbaren Versorgung 

durch Deputate oder Dienstland ist keineswegs stets als erstrebenswert angesehen worden, 

war aber bei eigener Familiengründung die Regel. Naturaldeputate der abgeschichteten Tem-

pelpriester und Beamten waren im ganzen vorderasiatischen Orient die ursprüngliche Form 

der Beamtenversorgung und bestanden ebenso in China, Indien und vielfach im Okzident. 

Dienstland findet sich gegen Leistung von Militärdiensten im ganzen Orient seit der frühen 

Antike, ebenso im deutschen Mittelalter als Versorgung der ministerialen und hofrechtlichen 

Haus- und anderen Beamten. Die Einkünfte der türkischen Sipahi ebenso wie der japanischen 

Samurai und zahlreicher ähnlicher orientalischer Ministerialen und Ritter sind – in unserer 

Terminologie – »Pfründen«, nicht Lehen, wie später zu erörtern sein wird. Sie können sowohl 

auf bestimmte Landrenten, wie auf Steuereinkünfte von Bezirken angewiesen sein. Im letzte-

ren Fall sind sie nicht notwendig, wohl aber der allgemeinen Tendenz nach, mit Appropriation 

von Herrengewalten in diesen Bezirken verbunden oder ziehen diese nach sich. Der Begriff 

des »Lehens« kann erst im Zusammenhang mit dem Begriff des »Staats« näher erörtert wer-

den. Sein Gegenstand können sowohl grundherrliches Land (also eine Patrimonialherrschaft), 

wie die verschiedensten Arten von Renten- und Gebühren-Chancen sein. 

2. Appropriierte Renten-, Gebühren- und Steuer- Einkunftschancen finden sich als Pfründen 

und Lehen aller Art weit verbreitet, als selbständige Form und in hoch entwickelter Weise be-

sonders in Indien: Vergebung von Einkünften gegen Gestellung von Heereskontingenten und 

Zahlung der Verwaltungskosten. 

§ 9. Die patrimoniale und insbesondere die ständisch- patrimoniale Herrschaft behandelt, im 

Fall des reinen Typus, alle Herrengewalten und ökonomischen Herrenrechte nach Art privater 

appropriierter ökonomischer Chancen. Das schließt nicht aus, daß sie sie qualitativ unterschei-

det. Insbesondere indem sie einzelne von ihnen als präeminent in besonders regulierter Form 

appropriiert. Namentlich aber, indem sie die Appropriation von gerichts- oder militärherrli-

chen Gewalten als Rechtsgrund ständisch bevorzugter Stellung des Appropriierten gegenüber 

der Appropriation rein ökonomischer (domanialer oder steuerlicher oder Sportel-) Chancen 

behandelt und innerhalb der letzteren wieder die primär patrimonialen von den primär extra-

patrimonialen (fiskalischen) in der Art der Appropriation scheidet. Für unsere Terminologie 

soll die Tatsache der prinzipiellen Behandlung von Herrenrechten und der mit ihnen ver-

knüpften Chancen jeden Inhalts nach Art privater Chancen maßgebend sein. 

Durchaus mit Recht betont z.B. v. Below (Der deutsche Staat des Mittelalters) scharf, daß na-

mentlich die Appropriation der Gerichtsherrlichkeit gesondert behandelt wurde und Quelle 

ständischer Sonderstellungen war, daß überhaupt ein rein patrimonialer oder rein feudaler 

Charakter des mittelalterlichen politischen Verbandes sich nicht feststellen lasse. Indessen: 
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soweit die Gerichtsherrlichkeit und andere Rechte rein politischen Ursprungs nach Art priva-

ter Berechtigungen behandelt wurden, scheint es für unsere Zwecke terminologisch richtig, 

von »patrimonialer« Herrschaft zu sprechen. Der Begriff selbst stammt bekanntlich (in konse-

quenter Fassung) aus Haller's Restauration der Staatswissenschaft. Einen absolut idealtypisch 

reinen »Patrimonial« staat hat es historisch nicht gegeben. 

4. Ständische Gewaltenteilung soll der Zustand heißen, bei dem Verbände von ständisch, 

durch appropriierte Herrengewalten Privilegierten durch Kompromiß mit dem Herrn von Fall 

zu Fall politische oder Verwaltungssatzungen (oder: beides) oder konkrete Verwaltungsanord-

nungen oder Verwaltungskontrollmaßregeln schaffen und eventuell selbst, zuweilen durch ei-

gene Verwaltungsstäbe mit, unter Umständen, eigenen Befehlsgewalten, ausüben. 

1. Daß auch nicht ständisch privilegierte Schichten (Bauern) unter Umständen zugezogen 

werden, soll am Begriff nichts ändern. Denn das Eigenrecht der Privilegierten ist das 

typisch Entscheidende. Das Fehlen aller ständisch privilegierten Schichten würde ja 

offensichtlich sofort einen anderen Typus ergeben. 

2. Der Typus ist voll nur im Okzident entwickelt. Ueber seine nähere Eigenart und den 

Grund seiner Entstehung dort ist später gesondert zu sprechen. 

3. Eigener ständischer Verwaltungsstab war nicht die Regel, vollends mit eigener Be-

fehlsgewalt die Ausnahme. 

§ 9 a. Auf die Art des Wirtschaftens wirkt eine traditionale Herrschaft in aller Regel zunächst 

und ganz allgemein durch eine gewisse Stärkung der traditionalen Gesinnung, am stärksten 

die gerontokratische und rein patriarchale Herrschaft, welche ganz und gar auf die durch kei-

nen im Gegensatz zu den Genossen des Verbandes stehenden Sonderstab des Herrn gestützt, 

also in ihrer eigenen Legitimitätsgeltung am stärksten auf Wahrung der Tradition in jeder Hin-

sicht hingewiesen sind. 

Im übrigen richtet sich die Wirkung auf die Wirtschaft 

1. nach der typischen Finanzierungsart des Herrschaftsverbandes (Kap. II. § 38). 

Patrimonialismus kann in dieser Hinsicht höchst Verschiedenes bedeuten. Typisch aber ist na-

mentlich: 

a) Oikos des Herrn mit ganz oder vorwiegend natural-leiturgischer Bedarfsdeckung (Natural-

abgaben und Fronden). In diesem Fall sind die Wirtschaftsbeziehungen streng traditionsge-

bunden, die Marktentwicklung gehemmt, der Geldgebrauch ein wesentlich naturaler und Kon-

sum-orientierter, Entstehung von Kapitalismus unmöglich. In diesen Wirkungen steht diesem 

Fall nahe der ihm verwandte: 

b) mit ständisch privilegierender Bedarfsdeckung. Die Marktentwicklung ist auch hier, wenn 

auch nicht notwendig in gleichem Maße, begrenzt durch die die »Kaufkraft« beeinträchti-

gende naturale Inanspruchnahme des Güterbesitzes und der Leistungsfähigkeit der Einzelwirt-

schaften für Zwecke des Herrschaftsverbandes. 

Oder der Patrimonialismus kann sein: 

c) monopolistisch mit teils erwerbswirtschaftlicher, teils gebührenmäßiger, teils steuerlicher 

Bedarfsdeckung. In diesem Fall ist die Marktentwicklung je nach der Art der Monopole stär-

ker oder schwächer irrational eingeschränkt, die großen Erwerbschancen sind in der Hand des 

Herrn und seines Verwaltungsstabes, der Kapitalismus ist in seiner Entwicklung daher 
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entweder 

α. bei voller Eigenregie der Verwaltung unmittelbar gehemmt oder aber 

β. im Fall, daß Steuerpacht, Amtspacht oder -Kauf und kapitalistische Heeresoder Verwal-

tungs-Beschaffung als Finanzmaßregeln bestehen, auf das Gebiet des politisch orientierten 

Kapitalismus (Kap. II, § 31) abgelenkt. 

Die Finanzwirtschaft des Patrimonialismus, und vollends des Sultanismus, wirkt, auch wo sie 

geldwirtschaftlich ist, irrational: 

1.) durch das Nebeneinander von 

α. Traditionsgebundenheit in Maß und Art der Inanspruchnahme direkter Steuerquellen, und 

β. völliger Freiheit, und daher: Willkür in Maß und Art der 1. Gebühren- und 2. Auflagenbe-

messung und 3. Gestaltung der Monopole. Alles dies besteht jedenfalls dem Anspruch nach; 

effektiv ist es historisch am meisten bei 1 (dem Prinzip der »bittweisen Tätigkeit« des Herrn 

und des Stabes gemäß), weit weniger bei 2, verschieden stark bei 3. 

2.) Es fehlt aber überhaupt für die Rationalisierung der Wirtschaft die sichere Kalkulierbarkeit 

der Belastung nicht nur, sondern auch des Maßes privater Erwerbsfreiheit. 

d) Im Einzelfall kann allerdings der patrimoniale Fiskalismus durch planvolle Pflege der Steu-

erfähigkeit und rationale Monopolschaffung rationalisierend wirken. Doch ist dies ein durch 

historische Sonderbedingungen, die teilweise im Okzident bestanden, bedingter »Zufall«. 

Die Finanzpolitik bei ständischer Gewaltenteilung hat die typische Eigenschaft: durch Kom-

promiß fixierte, also: kalkulierbare Lasten aufzuerlegen, die Willkürlichkeit des Herrn in der 

Schaffung von Auflagen, vor allem aber auch von Monopolen, zu beseitigen oder mindestens 

stark zu beschränken. Inwieweit die materiale Finanzpolitik dabei die rationale Wirtschaft för-

dert oder hemmt, hängt von der Art der in der Machtstellung vorwaltenden Schicht ab, vor al-

lem: ob 

a) feudale, oder 

b) patrizische. 

Das Vorwalten der ersteren pflegt kraft der normalerweise überwiegend patrimonialen Struk-

tur der verlehnten Herrschaftsrechte die Erwerbsfreiheit und Marktentwicklung fest zu be-

grenzen oder geradezu absichtsvoll, machtpolitisch, zu unterbinden, das Vorwalten der letzte-

ren kann entgegengesetzt wirken. 

1. Das Gesagte muß hier genügen, da darauf in den verschiedensten Zusammenhängen einge-

hender zurückgekommen wird. 

2. Beispiele: 

Für 1. a) (Oikos): Altägypten und Indien. 

Für b) erhebliche Gebiete des Hellenismus, das spätrömische Reich, China, Indien, teilweise 

Rußland und die islamischen Staaten. 

Für c) das Ptolemäerreich, Byzanz (teilweise), in anderer Art die Herrschaft der Stuarts. 
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Für d) die okzidentalen Patrimonialstaaten in der Zeit des »aufgeklärten Despotismus« (insbe-

sondere des Colbertismus). 

2. Der normale Patrimonialismus bereitet nicht nur durch seine Finanzpolitik der rationalen 

Wirtschaft Hemmungen, sondern vor allem durch die allgemeine Eigenart seiner Verwaltung. 

Nämlich: 

a) durch die Schwierigkeit, die der Traditionalismus formal rationalen und in ihrer Dauer 

verläßlichen, daher in ihrer wirtschaftlichen Tragweite und Ausnutzbarkeit kalkulier-

baren Satzungen bereitet, – 

b) durch das typische Fehlen des formal fachgeschulten Beamtenstabs; 

Die Entstehung eines solchen innerhalb des okzidentalen Patrimonialismus ist, wie 

sich zeigen wird, durch einzigartige Bedingungen herbeigeführt die nur hier bestan-

den, und war primär gänzlich anderen Quellen entwachsen. 

c) durch den weiten Bereich materialer Willkür und rein persönlicher Beliebungen des 

Herrn und des Verwaltungsstabes, – wobei die eventuelle Bestechlichkeit, die ja ledig-

lich die Entartung des unreglementierten Gebühren-Rechts ist, noch die relativ ge-

ringste, weil praktisch kalkulierbare, Bedeutung hätte, wenn sie eine konstante Größe 

und nicht vielmehr einen mit der Person des Beamten stets wechselnden Faktor dar-

stellen würde. Herrscht Amtspacht, so ist der Beamte auf die Herauswirtschaftung sei-

nes Anlagekapitals durch beliebige, noch so irrational wirkende, Mittel der Erpressung 

ganz unmittelbar angewiesen; 

d) durch die allem Patriarchalismus und Patrimonialismus innewohnende, aus der Art der 

Legitimitätsgeltung und dem Interesse an der Zufriedenheit der Beherrschten folgende 

Tendenz zur material – an utilitarischen oder sozialethischen oder materialen »Kul-

tur«-Idealen – orientierten Regulierung der Wirtschaft, also: Durchbrechung ihrer for-

malen, an Juristenrecht orientierten, Rationalität. Im Höchstmaß ist diese Wirkung bei 

hierokratisch orientiertem Patrimonialismus entscheidend, während der reine Sultanis-

mus mehr durch seine fiskalische Willkür wirkt. 

Aus allen diesen Gründen ist unter der Herrschaft normaler patrimonialer Gewalten zwar 

a) Händler-Kapitalismus, – 

b) Steuerpacht-, Amtspacht-, Amtskauf-Kapitalismus, – 

c) Staatslieferanten- und Kriegsfinanzierungs-Kapitalismus, – 

d) unter Umständen: Plantagen- und Kolonial-Kapitalismus bodenständig und oft in üppigster 

Blüte, dagegen nicht die gegen Irrationalitäten der Rechtspflege, Verwaltung und Besteue-

rung, welche die Kalkulierbarkeit stören, höchstempfindliche, an Marktlagen der privaten 

Konsumenten orientierte Erwerbsunternehmung mit stehendem Kapital und rationaler Orga-

nisation freier Arbeit. 

Grundsätzlich anders steht es nur da, wo der Patrimonialherr im eigenen Macht- und Finan-

zinteresse zu rationaler Verwaltung mit Fachbeamtentum greift. Dazu ist 1. die Existenz von 

Fachschulung, – 2. ein hinlänglich starkes Motiv, in aller Regel: scharfe Konkurrenz mehrerer 

patrimonialer Teilgewalten innerhalb des gleichen Kulturkreises, – 3. ein sehr besondersarti-

ges Moment: die Einbeziehung städtischer Gemeindeverbände als Stütze der Finanzmacht in 

die konkurrierenden Patrimonialgewalten erforderlich. 

I. Der moderne, spezifisch okzidentale Kapitalismus, ist vorbereitet worden in den (relativ) 

rational verwalteten spezifisch okzidentalen städtischen Verbänden (von deren Eigenart später 

gesondert zu reden sein wird); er entwickelte sich vom 16.-18. Jahrhundert innerhalb der 
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ständischen holländischen und englischen, durch Vorwalten der bürgerlichen Macht und Er-

werbsinteressen ausgezeichneten politischen Verbände primär, während die fiskalisch und uti-

litarisch bedingten sekundären Nachahmungen in den rein patrimonialen oder feudal-stän-

disch beeinflußten Staaten des Kontinents ganz ebenso wie die Stuartschen Monopolindust-

rien nicht in realer Kontinuität mit der später einsetzenden autonomen kapitalistischen Ent-

wicklung standen, obwohl einzelne (agrar- und gewerbepolitische) Maßregeln, soweit und 

dadurch, daß sie an englischen, holländischen oder, später, französischen Vorbildern orientiert 

waren, sehr wichtige Entwicklungsbedingungen für sein Entstehen schufen (auch darüber ge-

sondert). 

2. Die Patrimonialstaaten des Mittelalters unterschieden sich durch die formal rationale Art 

eines Teils ihres Verwaltungsstabes (vor allem: Juristen, weltliche und kanonische) prinzipiell 

von allen andern Verwaltungsstäben aller politischen Verbände der Erde. Auf die Quelle die-

ser Entwicklung und ihre Bedeutung wird näher gesondert einzugehen sein. Hier mußten die 

am Schluß des Textes gemachten allgemeinen Bemerkungen vorläufig genügen. 

Quelle: Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen: J.C.B. Mohr, 51980, S. 130-140 

(siehe außerdem S. 580-653). 


